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RS OGH 1954/11/24 3Ob498/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.11.1954

Norm

ABGB §870 CIV

ABGB §1295 Abs2

Rechtssatz

Arglist setzt einen den Vertragspartner schädigenden Mißbrauch der Rechtsausübung voraus. Mit der Einrede der

Arglist ( vielfach auch exceptio doli genannt ) kann daher den Fällen unzulässiger Rechtsausübung wirksam

entgegengetreten werden. Die Einrede führt aber nicht so weit, daß hiedurch auch eine unbillige Rechtsverfolgung

abgewehrt werden könnte.
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